
Gerade in einer Erbenge-
meinschaft kann es mit der 
Aufteilung des Nachlasses 

schon mal kompliziert werden – 
vor allem, wenn eine Immobilie im 
Spiel ist. Hier bietet sich oft ein 
Verkauf an. Zur steuerlichen Be-
handlung eines solchen Immobili-
en-Verkaufs hat der Bundesfi nanz-
hof ein erfreuliches Urteil gefällt 
(BFH, Urteil vom 26. September 
2023, Az. IX R 13/22).

Finanzamt störte sich an Frist 
zwischen Erwerb und Verkauf
In dem zugrundeliegenden Fall ging 
es um eine aus drei Erben – dem 
Vater und seinen beiden Kindern 
– bestehende Erbengemeinschaft. 
Zum Vermögen der Erbengemein-
schaft gehörten Immobilien. Die 
Kinder wollten ihre Anteile an einen 
Dritten verkaufen, woraufhin der 
Vater von seinem Vorkaufsrecht 
Gebrauch machte. Anschließend 
veräußerte er die Immobilien. Das 
Finanzamt besteuerte diesen Ver-
kauf gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) als privates Veräußerungs-
geschäft (früher Spekulations-
geschäft genannt). Schließlich 
hätten zwischen dem Erwerb und 
dem Verkauf der Immobilie weni-
ger als zehn Jahre gelegen.

Die obersten deutschen Finanz-
richter traten dieser Auffassung 
entgegen. Wird eine zum Nachlass 

einer Erbengemeinschaft gehö-
rende Immobilie veräußert, fällt 
hierauf keine Einkommensteuer 
an, stellten sie klar. Dies gelte je-
denfalls, soweit zuvor ein Anteil an 
der Erbengemeinschaft verkauft 
wurde. Voraussetzung für die Be-
steuerung sei nämlich, dass das 
veräußerte Vermögen zuvor auch 
„angeschafft“ worden sei. Der Kauf 
von Anteilen an einer Erbengemein-
schaft, so die Richter weiter, ist 
keine einkommensteuerpfl ichtige, 
entgeltliche Anschaffung.

Entscheidend ist hier das We-
sen einer Erbengemeinschaft. Sie 
entsteht immer dann, wenn es 
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UNSER TIPP DES MONATS
Mit der so genannten § 6b-Rücklage können Gewerbetreibende oder 
Personen- und Kapitalgesellschaften den Gewinn aus dem Verkauf 
eines Wirtschaftsguts – zum Beispiel einer Immobilie – in eine Rück-
lage einstellen, sofern sie die Reinvestition in eine Ersatzbeschaffung 
planen. So lässt sich die Steuerlast senken. Aber aufgepasst: Falls 
die Rücklage dann doch nicht genutzt wird, darf das Finanzamt einen 
saftigen Gewinnzuschlag erheben. 

Lesen Sie mehr auf Seite 6
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STEURO -Tipp
Mit dieser Entscheidung weicht der BFH sowohl von seiner vorherigen 
Rechtsprechung ab als auch von einer entsprechenden Anweisung in 
einem älteren Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (vom 14. 
März 2006, Gz. IV B 2 – S 2242 – 7/06). Für viele Erbengemeinschaften 
stellt das aktuelle Urteil eine enorme Erleichterung dar – wobei nun abzu-
warten bleibt, ob die Finanzverwaltung die Grundsätze des Urteils künftig 
auch anwendet. Betroffene Erben sollten ihre Möglichkeiten in jedem Fall 
mit dem Steuerberater besprechen.

BUNDESFINANZHOF FÄLLT WICHTIGES URTEIL FÜR ERBENGEMEINSCHAFTEN

Nachlassvermögen steuerfrei veräußern
nach der gesetzlichen Erbfol-
ge mehr als einen Erben gibt 
oder wenn der Erblasser in 
seinem Testament mehr als 
einen Erben bestimmt hat. 
Der Nachlass wird in diesen 
Fällen das gemeinschaft-
liche Vermögen der Erben 
(§ 2032 BGB). Die einzelnen 
Personen werden als Miter-
ben bezeichnet (in Abgren-

zung zum Allein-, Gesamt- oder 
Universalerben). Die Miterben er-
werben an den einzelnen Nachlass-
gegenständen kein Eigentum nach 
Bruchteilen, sondern sind gemein-
schaftlich („zur gesamten Hand“) 
am ungeteilten Nachlass berech-
tigt. Sie bilden eine so genannte 
Gesamthandsgemeinschaft.

Gekauft hatte der Vater im 
vorliegenden Fall bei genauer Be-
trachtung also keineswegs Immo-
bilien oder Teile von Immobilien 
– sondern schlicht Anteile an einer 
Erbengemeinschaft (zu deren ge-
meinschaftlichem Vermögen Im-
mobilien gehörten). 
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NEUREGELUNG DER UMSATZBESTEUERUNG

Kuchen in Schule bleibt steuerfrei 
Auf Kita-Festen oder Schul-Veranstaltungen 

gibt es oft engagierte Eltern, die Kuchen 
oder andere Speisen zum Verkauf anbieten. 
Nun drohten diese aufgrund einer notwendi-
gen Neuregelung der Umsatzbesteuerung auf-
grund EU-rechtlicher Vorgaben ins Visier des 
Finanzamts zu geraten. Hier geben die Lan-
desfi nanzministerien aus Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg aber Entwarnung.

Zum Hintergrund: Aufgrund europarechtli-
cher Vorgaben hat der Bund die Umsatzsteu-
erbesteuerung der öffentlichen Hand neu ge-
regelt. Ab 2025 ist auch die öffentliche Hand 
grundsätzlich umsatzsteuerpfl ichtig. Das 
sorgte vielfach für Nachfragen, ob künftig 
beispielsweise der Kuchenverkauf an Schu-
len besteuert werden muss.

Die beiden Finanzministeri-
en verneinen das. Ein Verkauf 
durch wechselnde Schüler-

gruppen bzw. Klassen, Elterninitiativen oder 
die Schülervertretungen sei auch künftig 
nicht umsatzsteuerpfl ichtig. Dies gelte zu-
mindest dann, wenn die Leistungen nicht der 
Schulträgerkommune zugerechnet werden, 
sondern der jeweiligen Schülergruppe oder 
Elterninitiative. Entscheidend sei, dass die 
einzelne Schülergruppe oder Elterninitiative 
nicht nachhaltig tätig wird und damit nicht 
als Unternehmer anzusehen ist. 

Diese Regel gilt auch für andere gelegent-
liche Verkäufe durch Schüler oder Eltern, 
wie zum Beispiel den Pizzaverkauf. Auch 
Eintrittsgelder für Aufführungen von Schüler-
gruppen in Schulen wie der Theater-AG oder 
des Schulchors unterliegen in diesen Fällen 

nicht der Umsatzsteuer. Diese Grund-
sätze gelten ebenso für Kinder-

tagesstätten oder andere 
Bildungseinrichtungen. 

MEHRFACHE AUSSCHÖPFUNG DES HÖCHSTBETRAGS FÜR INVESTITIONSABZUGSBETRÄGE 

Schrott plus Schrott bleibt Schrott
Ein Großhändler für Altmaterialien erbte von seiner Mutter einen Schrotthandel. Später machte er 
für beide Betriebe jeweils einen Investitionsabzugsbetrag geltend – das Finanzamt stellte sich quer.  

Mit Hilfe des Investitionsabzugsbetrags 
(IAB, nach § 7g EStG) kann ein Un-
ternehmen Liquidität für die geplante 

Anschaffung eines Wirtschaftsguts schaffen. 
Nutzen können ihn nur kleine und mittlere Unter-
nehmen. Sie dürfen für künftige Anschaffungen 
oder die Herstellung beweglicher Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens bis zu 50% der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gewinnmindernd außerbilanziell 
abziehen. Die Anschaffung muss in den folgen-
den drei Jahren nach Abzug des IAB geplant 
sein. Im Jahr der Inanspruchnahme sinkt also 
die Steuerbelastung, sie erhöht sich allerdings 
entsprechend in späteren Jahren. Ein entschei-
dender Punkt bei der Beurteilung, ob es sich um 
ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt, 
ist die Gewinngrenze. Sie liegt bei 200.000 Euro.

Dieses Kriterium stand auch bei einem Fall 
vor dem Finanzgericht Düsseldorf im Mittel-
punkt (FG Düsseldorf, Urteil vom 8. Dezember 
2021, Az. 15 K 1186/21 G,E; Revision anhängig, 
BFH-Az. X R 8/23). Hier ging es um die Frage, 
ob ein Einzelunternehmer nach ertragsteuerli-
chen Grundsätzen einen einheitlichen Gewer-
bebetrieb oder zwei einzelne Gewerbebetriebe 

führte und deshalb Investitionsabzugsbeträge 
über den betriebsbezogenen Höchstbetrag von 
200.000 Euro hinaus beanspruchen konnte.

Das Finanzamt nahm einen
einheitlichen Gewerbebetrieb an
Der Kläger betrieb seit 1999 einen Großhandel 
mit Altmaterialien, mit dem auch eine verarbei-
tende Tätigkeit (Recycling) einherging. Im Jahr 
2013 erbte er den zuvor von seiner Mutter unter 
derselben Anschrift geführten Schrotthandel. In 
den Streitjahren beantragte er die Berücksichti-
gung von Investitionsabzugsbeträgen, die in der 
Summe über den maßgeblichen Höchstbetrag 
von 200.000 Euro hinausgingen. Das beklagte 
Finanzamt kam im Rahmen einer Betriebsprü-
fung zu dem Schluss, dass ein einheitlicher Ge-
werbebetrieb anzunehmen sei. Der Betrieb wer-
de schließlich von einer Person geführt und sei 
nach der Verkehrsauffassung auch als einheit-
lich anzusehen. Der Kläger wiederum argumen-
tierte, dass es sich um zwei einzelne Betriebe 
handele, die aktiv und unabhängig voneinander 
am wirtschaftlichen Verkehr teilnähmen. Da-
her könne der betriebsbezogene Höchstbetrag 
auch zweimal ausgeschöpft werden.

Das Finanzgericht Düsseldorf lehnte die Kla-
ge ab. Als Gründe führte es u.a. an: 

  Für die Annahme eines einheitlichen Gewer-
bebetriebs spreche zum einen der enge räum-
liche Zusammenhang der Betriebsteile unter 
einer gemeinsamen Anschrift.
  Zum anderen handele es sich um gleichartige 
Tätigkeiten, weil sich beide Betriebsteile er-
gänzen und dadurch eine entsprechend grö-
ßere Marktwirksamkeit erreichen.
  Darüber hinaus ließen die im Rahmen des Kla-
geverfahrens eingesehenen Geschäftsunter-
lagen auf einen organisatorischen Gesamtzu-
sammenhang der wirtschaftlichen Tätigkeit 
des Einzelunternehmers schließen, wie etwa 
die einheitliche Tätigkeitsbezeichnung sowie 
die identischen Telefon- und Faxnummern im 
Kopf der Rechnungsbögen beider Betriebe.

Vor diesem Hintergrund könnten andere 
Kriterien, wie z.B. die getrennte Buchführung 
oder separate Einträge in Telekommunikati-
onsverzeichnissen, in der Einzelfallabwägung 
zurücktreten. Ohnehin habe bereits der Bun-
desfi nanzhof entschieden, dass nicht jede Ver-
selbstständigung gewerblicher Betätigungen 
eines Einzelunternehmers einen eigenständigen 
Gewerbebetrieb begründet. Auch Teilbetriebe 
sind mit einer gewissen Selbstständigkeit aus-
gestattet und dennoch Teile eines Gesamtbe-
triebs (BFH, Urteil vom 24. Oktober 2012, Az. X 
R 36/10). Letztendlich komme es auch nicht da-
rauf an, ob der Kläger die Einheitlichkeit seines 
Betriebs beabsichtigte oder dessen rechtliche 
Beurteilung vorhersah. Der Wille des Unterneh-
mers sei – ebenfalls bereits schon vom BFH 
festgestellt – nur insoweit von Bedeutung, als 
er in den tatsächlichen Verhältnissen seinen 
Ausdruck gefunden hat (BFH, Az. X R 36/10). Ob 
die genannten Grundsätze auch in diesem Fall 
gelten und das Urteil der Düsseldorfer Finanz-
richter Bestand haben kann, muss der BFH nun 
in seiner Revision prüfen. 
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UNEINIGKEIT BEI DER BESTEUERUNG DER ENERGIEPREISPAUSCHALE

Jetzt sind die Finanzrichter gefragt
Nach wie vor besteht Uneinigkeit zu der Frage, 

ob die ab September 2022 ausgezahlte Ener-
giepreispauschale (EPP) versteuert werden muss 
oder nicht. Schon bald wird sich das Finanzgericht 
Münster damit in einem anhängigen Verfahren be-
fassen  (Az. 14 K 1425/23 E).

Zum Hintergrund: Ab September 2022 wurde die 
EPP als Kompensation für die hohen Energiekosten 
ausgezahlt. Von der Einmalzahlung in Höhe von 
300 Euro profi tierten Arbeitnehmer, Selbstständi-
ge und schließlich auch Rentner. Aber: Die Zahlung 
unterlag der Einkommensteuer. Die Besteuerung 
wurde bereits damals im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens zum Steuerentlastungsgesetz 
2022 von vielen Seiten kritisiert. So hatte etwa der 
Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) bereits 
im April 2022 in einer Stellungnahme gefordert, von 
einer Besteuerung der EPP abzusehen. Aus rechts-
systematischen Gründen beanstandete der Verband, 

dass dieser Zuschuss einer Einkunftsart im EStG 
zugeordnet wird. In den Augen von Steuerexperten 
handelt es sich bei der Pauschale nämlich eher um 
eine Art „Subvention“ und nicht um eine Einnahme 
im Sinne der „Einkunftsarten des Steuerrechts“. Das 
Steuerentlastungsgesetz 2022 trat jedoch ohne An-
passungen bei der Steuerpfl icht der EPP in Kraft.

Nun bleibt die Entscheidung des Finanzgerichts 
Münster abzuwarten – und ob im Nachgang schon 
bald der Bundesfi nanzhof oder das Bundesverfas-
sungsgericht die Steuerpfl icht dieser Entlastungs-
maßnahme unter die Lupe nehmen wird. 
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STEURO -Tipp
In dem Schreiben geht das BMF 
auf weitere Einzelheiten zur 
Anwendung des Gesamtumsatz-
schlüssels näher ein. So dürfen 
etwa bestimmte Einfuhren oder 
Erwerbe nicht in den Umsatz-
schlüssel einbezogen werden. 
Auch mögliche Subventionen 
werden nur unter bestimmten 
Umständen berücksichtigt. Mehr 
zur korrekten Anwendung des 
Gesamtumsatzschlüssels weiß 
Ihr Steuerberater!

STEURO -Tipp
Inwieweit eines Einspruch und ein Antrag auf 
Ruhen des Verfahrens – zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt oder später – sinnvoll ist, kann der 
Steuerberater im konkreten Einzelfall gemein-
sam mit dem Mandanten entscheiden.

AUFTEILUNG DER VORSTEUER NACH § 15 ABS. 4 USTG

Gesamtumsatzschlüssel richtig anwenden
Bei manchen Leistungen muss ein Unternehmen eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge vornehmen. 
Wie genau, das hat das Bundesfinanzministerium in einem neuen Schreiben präzisiert.

Verwendet ein Unternehmen 
einen Gegenstand oder eine 
sonstige Leistung 

  sowohl für Umsätze, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigen, 
  als auch für Umsätze, für die der 
Vorsteuerabzug ausgeschlos-
sen ist, 

muss es die Vorsteuerbeträge 
in einen abziehbaren und einen 
nicht abziehbaren Teil aufteilen 
(gemäß § 15 Abs. 4 UStG). Bei der 
Aufteilung muss nach dem Uni-
onsrecht grundsätzlich ein auf die 
Gesamtheit der vom Unternehmen 
bewirkten Umsätze bezogener 
Umsatzschlüssel zur Anwendung 
kommen. Nach der europäischen 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(MwStSystRL) soll dabei der so 
genannte Prorata-Satz für den Vor-
steuerabzug angewendet werden.

Deutscher Gesetzgeber 
weicht von EU-Regel ab
Gleichzeitig erlaubt es die MwSt-
SystRL den Mitgliedstaaten aber, 
von dieser Regelung abzuweichen. 
Von dieser Möglichkeit hat der 
deutsche Gesetzgeber mit § 15 
Abs. 4 Satz 3 UStG in Form des 
Vorrangs der „anderen wirtschaft-
lichen Zurechnung“ vor einer Auf-
teilung nach dem Verhältnis der 
Umsätze (Gesamtumsatzschlüs-
sel) Gebrauch gemacht. Wie genau 
der Gesamtumsatzschlüssel in der 
Praxis angewendet werden soll, 
erklärt ein neues Schreiben des 

Bundesfi nanzministeriums (BMF, 
Schreiben vom 13. Februar 2024, 
Gz III C 2 - S 7306/22/10001 :001). 
Die Grundsätze des Schreibens 
gelten in allen offenen Fällen.

Entscheidend ist ein
sachgerechter Schlüssel
Das Ministerium stellt vor al-
lem noch einmal klar, dass die 
Vorsteueraufteilung nach ei-

nem sachgerechten Auftei-
lungsschlüssel erfolgen muss. 
Kommen neben dem Gesamtum-
satzschlüssel (gleichbedeutend 
mit gesamtumsatzbezogenem 
oder gesamtunternehmensbezo-
genem Umsatzschlüssel) andere 
Aufteilungsschlüssel in Betracht, 
ist ein anderer Aufteilungsschlüs-
sel anzuwenden, wenn er ein prä-
ziseres Ergebnis liefert. Kommen 
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neben dem Gesamtumsatzschlüs-
sel mehrere andere präzisere Auf-
teilungsschlüssel in Betracht, ist 
nicht zwingend die präziseste Me-
thode anzuwenden. Die Auswahl 
der anzuwendenden präziseren 
Methode bleibt in diesen Fällen 
dem Unternehmer überlassen – 
aber Vorsicht: Das Finanzamt kann 
sie daraufhin überprüfen, ob sie 
auch wirklich sachgerecht ist. 

Gesamtumsatzschlüssel kurz erklärt 

Der Gesamtumsatzschlüssel ergibt 
sich aus einem Bruch. Dieser setzt 
sich zusammen aus dem Verhältnis 
der Umsätze, die zum Vorsteuerab-
zug berechtigen, zum Gesamtumsatz 
des Unternehmers, jeweils bezogen 
auf den Besteuerungszeitraum 
(Kalenderjahr). Im Zähler ist der Net-
tobetrag aller zum Vorsteuerabzug 
berechtigenden Ausgangsumsätze 
des Unternehmens im betroffenen 
Kalenderjahr anzusetzen. Im Nenner 
ist der Nettobetrag des Gesamtum-
satzes des Unternehmens im betrof-
fenen Kalenderjahr anzusetzen.
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Die Veräußerung eines ab-
getrennten unbebauten 

(Garten-)Grundstücks ist nicht 
wegen einer Nutzung zu eige-
nen Wohnzwecken von der Ein-
kommensteuer befreit (gemäß 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG; 
siehe auch Artikel oben). Das 
entschied der Bundesfi nanzhof 
(BFH, Urteil vom 26. September 
2023, Az. IX R 14/22).

In dem Fall hatten die Steu-
erpfl ichtigen ein Grundstück mit 
einem alten Bauernhofgebäude 
erworben. Das Gebäude bewohn-
ten sie selbst. Das Gebäude war 

von einem fast 4.000 Quadratme-
ter großen Grundstück umgeben. 
Dieses nutzten die Eigentümer zu-
nächst als Garten. Später teilten 
die Steuerpfl ichtigen das Grund-
stück in zwei Flächen. Sie be-
wohnten weiterhin das Haus auf 
dem einen Teilstück. Den anderen 
– unbebauten – Grundstücksteil 
veräußerten sie (noch vor Ablauf 
der Zehn-Jahres-Frist). Für den 
Veräußerungsgewinn machten 
die Steuerpfl ichtigen eine Befrei-
ung von der Einkommensteuer 
wegen einer Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken geltend.

Diesem Ansinnen machten 
Finanzamt und BFH einen Strich 
durch die Rechnung: Mangels ei-
nes auf dem Grundstück befi ndli-
chen Gebäudes können unbebau-
te Grundstücke nicht bewohnt 
werden. Dies gilt auch, wenn 
ein vorher als Garten genutzter 
Grundstücksteil abgetrennt und 
dann veräußert wird. 

PRIVATES VERÄUSSERUNGSGESCHÄFT (II)

Garten kann nicht bewohnt werden

Gewinne aus Grundstücksver-
käufen sind grundsätzlich 

als so genanntes privates Veräu-
ßerungsgeschäft steuerpfl ichtig, 
wenn Erwerb und Verkauf der Im-
mobilie binnen zehn Jahren statt-
fi nden (gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Einkommensteuergesetz - 
EStG). Es gibt allerdings eine ge-
setzlich vorgesehene Befreiung 
von der Steuer. Diese greift aber 
nur bei einer Selbstnutzung der 
Immobilie. Eine Selbstnutzung 
liegt dann vor, wenn die Immo-
bilie vom Steuerpfl ich-
tigen selbst oder einem 
unterhaltsberechtigten 
volljährigen Kind be-
wohnt wird. 

Keine Selbstnut-
zung liegt dagegen vor, 
wenn eine Wohnung 
der (Schwieger-)Mutter 
überlassen wird. Das 
stellte der Bundesfi -

nanzhof klar (BFH, Urteil vom 14. 
November 2023, Az. IX R 13/23).

In dem Fall überließen die 
miteinander verheirateten Kläger 
eine ihnen gehörende Wohnung 
der (Schwieger-)Mutter. Nach de-
ren Ableben veräußerte das Ehe-
paar die Wohnung und machte 
für den hieraus erzielten Gewinn 
eine Steuerbefreiung wegen ei-
ner Selbstnutzung geltend. Diese 
versagte das Finanzamt – und 
letztlich auch das oberste deut-
sche Finanzgericht. 

PRIVATES VERÄUSSERUNGSGESCHÄFT (I)

Schwiegermama ohne Steuervorteil

BONUSZAHLUNG DER KRANKENKASSE

150 Euro bleiben steuerfrei

GEHALTSUMWANDLUNG FÜR VERSICHERUNG

Volle Steuer auf Abfindung

Gesetzliche Krankenversiche-
rungen (GKV) dürfen das 

gesundheitsbewusste Verhalten 
ihrer Versicherten mit einem Bo-
nus belohnen (nach § 65a SGB V). 
Bereits in der Vergangenheit hat-
te das Bundesfi nanzministerium 
aus Vereinfachungsgründen be-
stimmt, dass Bonuszahlungen auf 
der Grundlage von § 65a SGB V bis 
zur Höhe von 150 Euro pro versi-
cherte Person Leistungen der GKV 
darstellen. Diese Regelung läuft 
nach einem neuen Schreiben nun 
für bis zum 31. Dezember 2024 
geleistete Zahlungen weiter (BMF, 
Schreiben vom 23. Dezember 2023, 
Gz. IV C 3 -S 2221/20/10012 :005).

Übersteigen die Bonuszahlungen 
diesen Betrag, liegt in Höhe des über-
steigenden Betrags eine Beitrags-
rückerstattung vor. Etwas Anderes 
gilt nur, soweit der Steuerpfl ichtige 
nachweist, dass Bonuszahlungen 
von mehr als 150 Euro auf Leistun-
gen der GKV beruhen. Dies kann 

Die Auszahlung einer Rente im 
Wege der Kapitalabfi ndung 

unterliegt nicht der ermäßigten Be-
steuerung für außerordentliche Ein-
künfte (nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG). 
Das entschied das Finanzgericht 
Münster (FG Münster, Urteil vom 24. 
Oktober 2023, Az. 1 K 1990/22 E; ver-
öffentlicht am 15. November 2023).

Arbeitnehmerin entschied
sich gegen Rentenauszahlung
In dem Fall hatte eine Arbeitneh-
merin mit ihrem damaligen Arbeit-
geber die Umwandlung eines Teils 
ihres Gehalts in einen Anspruch 
auf Versicherungsschutz in Form 
von Beiträgen zu einer Direktver-
sicherung vereinbart (nach dem 
Betriebsrentengesetz - BetrAVG). 
Der Arbeitgeber schloss daraufhin 
für sie eine entsprechende Versi-
cherung ab, die Beitragszahlungs-
dauer betrug 14 Jahre. Die Arbeit-
nehmerin sollte dann – je nach 
ihrer Wahl – eine lebenslängliche 
monatliche Rente erhalten oder auf 

etwa bei Kostenerstattungen für 
Gesundheitsmaßnahmen der Fall 
sein, die nicht im regulären Versi-
cherungsumfang enthalten sind 
und vom Versicherten vorab privat 
fi nanziert wurden. 

Antrag eine einmalige Kapitalabfi n-
dung. Sie entschied sich für das 
Kapitalwahlrecht und erhielt rund 
44.500 Euro ausbezahlt.

Das Finanzamt behandelte dies 
als steuerpfl ichtige Rente (nach 
§ 22 Nr. 5 EStG) und besteuerte 
die Auszahlung entsprechend mit 
dem regulären Steuersatz. Dage-
gen klagte die Arbeitnehmerin. Sie 
begehrte die Anwendung des er-
mäßigten Steuersatzes bzw. der so 
genannten Fünftel-Regelung (nach 
§ 34 Abs. 1 EStG). Ihre Klage blieb 
(vorerst) erfolglos, die Revision 
beim BFH ist aber zugealssen. 

Foto:  IrisArt / Adobe Stock
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STEURO -Tipp
Eine von der Krankenkasse 
geleistete Bonuszahlung darf 
vom Finanzamt nicht mit den als 
Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträgen 
(nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 
1 Buchst. a EStG) verrechnet 
werden. Auch führt eine solche 
Zahlung nicht zu steuerpfl ich-
tigen Einkünften. Das hatte der 
Bundesfi nanzhof bereits im 
Jahr 2016 entschieden (BFH, 
Az. X R 17/15) und noch einmal 
2020 – in diesem Fall zu einer 
pauschalen Ausgestaltung einer 
Geldprämie – bestätigt (BFH, Az. 
X R 16/18). Eine „echte“ Beitrags-
rückerstattung mindert dagegen 
den Sonderausgaben-Abzug.

STEURO -Tipp
Vor der Ausübung eines Kapi-
talwahlrechts sollte stets der 
Steuerberater zu den möglichen 
Folgen befragt werden. Denn 
immer wieder kommt es über die 
Kapitalauszahlung einer Direktver-
sicherung und deren Behandlung 
als außerordentliche Einkünfte 
zum Streit mit dem Finanzamt.
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AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNG

Pflege-WG ist
steuerbegünstigt

ZUWENDUNGSEMPFÄNGERREGISTER

Spenden mit 
mehr Sicherheit

Wer aus gesundheitlichen Gründen in 
eine Pfl ege-WG zieht, kann die Ausga-

ben für die Unterbringung als außergewöhn-
liche Belastungen absetzen. Das stellte der 
Bundesfi nanzhof klar und bestätigte damit 
eine Entscheidung des Finanzgerichts Köln 
(BFH, Urteil vom 10. August 2023, Az. VI R 
40/20). Der Bund der Steuerzahler Deutsch-
land e.V. (BdSt) hatte die Klage des betroffe-
nen Ehepaars unterstützt.

Im Einzelnen entschied der BFH: Nicht 
nur Kosten der Unterbringung in einem Heim 
(im Sinne des § 1 Heimgesetz), sondern 
auch Kosten der Unterbringung in einer Pfl e-
gewohngemeinschaft, die unter das jeweili-
ge Landesrecht fällt, sind außergewöhnliche 
Belastungen. Diese können in der Einkom-
mensteuererklärung steuermindernd gel-
tend gemacht werden. Ausschlaggebend sei 
allein, dass die Pfl egewohngemeinschaft – 
genauso wie das Heim – in erster Linie dem 
Zweck diene, ältere oder pfl egebedürftige 
Menschen bzw. Menschen mit Behinderung 
aufzunehmen. Dort fi nden sie einen Wohn-
raum, in dem die notwendigen Betreuungs-, 
Pfl ege- und Versorgungsleistungen „aus 
einer Hand“ zur Verfügung gestellt werden.

Aber: Krankheits- oder pfl egebedingt an-
fallende Kosten sind nur insoweit abzugs-
fähig, als sie zusätzlich zu den Kosten der 
normalen Lebensführung anfallen. Deshalb 
waren im Streitfall die tatsächlich angefal-
lenen Unterbringungskosten um eine so 
genannte Haushaltsersparnis zu kürzen. 

Das neue Zuwendungsempfängerregis-
ter steht jetzt unter https://zer.bzst.de/ 

online. Das teilte das Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) mit. In diesem Register 
werden alle Organisationen erfasst, die be-
rechtigt sind, Zuwendungsbestätigungen 
(Spendenquittungen) auszustellen. Über 
drei Suchfelder kann die entsprechende 
Organisation gefunden werden, nämlich 
über den Namen der Organisation, den Ort 
sowie die steuerbegünstigten Zwecke. In 
erster Linie soll das Register Sicherheit und 
Transparenz für Spender schaffen. Zudem 
dient es als Grundlage für die Digitalisie-
rung des Spendenverfahrens. 

ENERGETISCHE GEBÄUDESANIERUNG

Neue Muster für die Steuerermäßigung 
Eigentümer, die an ihrem zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Gebäude energetische Sanie-
rungsmaßnahmen vornehmen, können ihre Auf-
wendungen hierfür steuerlich geltend machen. 
Dafür sorgt die Steuerermäßigung des § 35c 
EStG. Begünstige Maßnahmen sind etwa die 
Wärmedämmung, die Erneuerung der Fenster 
oder der Einbau von digitalen Systemen zur ener-
getischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, 
also so genannten Smart Metern.

Für solche Maßnahmen ermäßigt sich auf An-
trag die tarifl iche Einkommensteuer (vermindert 
um sonstige Steuerermäßigungen)

  im Kalenderjahr des Abschlusses der energe-
tischen Maßnahme und im nächsten Kalen-
derjahr um je 7 Prozent der Aufwendungen 
des Steuerpfl ichtigen, höchstens jedoch um je 
14.000 Euro und 
  im übernächsten Kalenderjahr um 6 Prozent 
der Aufwendungen des Steuerpfl ichtigen, 
höchstens jedoch um 12.000 Euro für das be-
günstigte Objekt.

Voraussetzung ist, dass das begünstigte Ob-
jekt bei der Durchführung der energetischen Maß-
nahme älter als zehn Jahre ist. Maßgeblich für den 
Start des Zeitraums ist der Beginn der Herstellung.

Eigentümer müs-
sen beim Antrag auf 
die Steuerermäßi-
gung in jedem Fall 
Bescheinigungen 
der beauftragten 
Fachunternehmen 
(oder eines Energie-
beraters) vorlegen, welche die Erfüllung der Vor-
aussetzungen des § 35c EStG nachweisen. Dazu 
gibt es amtlich vorgeschriebene Muster. Diese 
Musterbescheinigungen hat das Bundesfi nanz-
ministerium für das Jahr 2024 u.a. um Angaben 
zu Umfeldmaßnahmen ergänzt (BMF, Schrei-
ben vom 6. Februar 2024, Gz. IV C 1 - S 2296-
c/20/10003 :006). Eigentümer müssen zwingend 
diese neuen Muster nutzen. 

Foto: Ingo Bartussek / Adobe Stock
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STEURO -Tipp
Auch der Heizungstausch kann über § 35c 
EStG steuerlich gefördert werden. Allerdings 
dürften die neuen KfW-Förderprogramme 
hier die wegen der möglichen attraktiven 
Boni meist die bessere Wahl sein. Eine 
Kombination aus KfW-Förderung und 
Steuerermäßigung ist nicht möglich! Bei der 
Entscheidung kann der Steuerberater helfen.

STEUERERLEICHTERUNG BEI BERUFLICHER VERANLASSUNG

Höhere Pauschalen für einen Umzug
Wenn ein berufl ich bedingter Umzug ansteht, 

können die Kosten dafür entweder als 
Werbungskosten abgezogen oder vom Arbeit-
geber steuerfrei ersetzt werden. Manche Um-
zugskosten müssen in der Steuererklärung im 
Einzelnen belegt werden. Dazu gehören etwa die 
ortsüblichen Kosten für den Makler, die Beförde-
rungsauslagen und Reisekosten oder mögliche 
Mietentschädigungen.

Welche Auslagen abgedeckt 
werden – und welche nicht
Für andere Auslagen rund um den Umzug kön-
nen in der Steuererklärung Pauschalen geltend 
gemacht werden. Deren Höhe hat das Bundes-
fi nanzministerium zum 1. März 2024 angepasst 
(BMF, Schreiben vom 28. Dezember 2023, Gz. IV 
C 5 - S 2353/20/10004 :003).

Dies betrifft insbesondere die Pauschale für 
– aus steuerlicher Sicht – „sonstige Umzugs-
auslagen“. Sie beträgt nun 964 Euro (vorher 886 
Euro) bzw. für jede weitere zum Haushalt gehö-
rende Person (Partner oder Kinder) 643 Euro 
(vorher 590 Euro).

Zu diesen „sonstigen Umzugsauslagen“ 
zählen beispielsweise Aufwendungen für die 

Renovierung der alten Wohnung, Kosten für die 
Anzeigen zur Wohnungssuche, Trinkgelder an 
das Umzugspersonal oder Auslagen für die not-
wendige Anschaffung und das Anbringen von 
Vorhängen oder Lampen. Genauso wird damit 
bürokratischer Mehraufwand abgegolten, etwa 
Auslagen für das Umschreiben von Personal-
ausweisen oder für die Anschaffung neuer amt-
licher Kennzeichen fürs Auto. Aufgepasst: Nicht 
erstattungsfähig sind Renovierungsaufwendun-
gen für die in der neuen Wohnung privat genutz-
ten Räume bei einem berufl ich veranlassten 
Umzug. Auch private genutzte Möbel bringen 
keinen Steuervorteil. 
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FINANZGERICHT BADEN-WÜRTTEMBERG ZUR AUFLÖSUNG EINER RÜCKLAGE NACH § 6b ABS. 7 ESTG

Hohen Gewinnzuschlag selbst eingebrockt

Mit der so genannten § 6b-
Rücklage können Gewer-
betreibende oder Perso-

nen- und Kapitalgesellschaften 
den Gewinn aus dem Verkauf 
eines Wirtschaftsguts – zum Bei-
spiel einer Immobilie – in eine 
Rücklage einstellen, sofern sie 
die Reinvestition in eine Ersatz-
beschaffung planen. Sinn macht 
das immer dann, wenn die Ersatz-
beschaffung nicht im selben Wirt-
schaftsjahr geplant ist, in dem der 
Verkauf erfolgt ist. In diesem Fall 
wird die Rücklage aus dem Ge-
samtgewinn herausgerechnet und 
das Unternehmen muss zunächst 
keine Steuer entrichten (gemäß 
§ 6 b Abs. 3 EStG). Später kann es 
dann den Verkaufsgewinn mit den 
Kosten für das neu angeschaffte 
Wirtschaftsgut verrechnen.

Zuschlag beträgt 6 Prozent
pro Wirtschaftsjahr
Falls es nicht zu einer Ersatzbe-
schaffung kommt, muss die Rück-
lage nach Ablauf einer bestimm-
ten Frist (in der Regel vier Jahre, 
bei neu hergestellten Gebäuden 
bis zu sechs Jahre) gewinnerhö-
hend aufgelöst werden. Darauf 
erhebt das Finanzamt dann aber 
einen Gewinnzuschlag – und 
zwar in Höhe von 6 Prozent des 
aufgelösten Rücklagenbetrags für 
jedes Wirtschaftsjahr, in dem die 
Rücklage bestanden hat (gemäß 
§ 6 b Abs. 7 EStG).

Das erschien einer Erbenge-
meinschaft in einem vor dem Fi-
nanzgericht Baden-Württemberg 
verhandelten Fall viel zu hoch (FG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 18. 
September 2023, Az. 10 K 1459/22; 
Revision zugelassen). Die Erben-
gemeinschaft war (Mit-)Eigentü-
merin eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft. Sie veräußerte ein 
Grundstück an die Stadt, als Gegen-
leistung übertrug die Stadt diverse 
Grundstücke an die Gemeinschaft 

Foto: Superingo / Adobe Stock

Die § 6b-Rücklage bietet die Möglichkeit, dass erzielte Veräußerungsgewinne von begünstigten, 
gesetzlich normierten Wirtschaftsgütern nicht sofort besteuert werden müssen. Aber aufgepasst: 
Falls die Rücklage nicht genutzt wird, darf das Finanzamt einen saftigen Gewinnzuschlag erheben.

STEURO -Tipp
Für die Bildung einer § 6b-Rück-
lage gelten einige Vorausset-
zungen. Mehr dazu weiß Ihr 
Steuerberater!

und zahlte ein Aufgeld. Dabei ent-
stand für die Erbengemeinschaft ein 
Gewinn, den sie in eine Rücklage ge-
mäß § 6b EStG übertrug. Sie plante 
zunächst, Ersatzfl ächen zu beschaf-
fen, nahm dann aber angesichts der 
erheblichen Preissteigerungen für 
landwirtschaftliche Flächen davon 
Abstand. Die Rücklage wurde also 
aufgelöst – und das Finanzamt 
setzte einen Gewinnzuschlag fest.

Gegen den dazu ergangenen 
Feststellungsbescheid legte die 
Erbengemeinschaft Einspruch und 
später Klage ein. Zur Begründung 
verwies sie unter anderem auf 
ein seinerzeit beim Finanzgericht 
Münster anhängiges Verfahren zu 
der Frage, ob die gesetzlich festge-
legte Höhe der Säumniszuschläge 
von 1% pro Monat angesichts des 
lange Jahre niedrigen Markt-Zins-
niveaus verfassungsgemäß sei. 
In diesem Zusammenhang sei mit 
Entscheidungen zu anderen Ver-
zinsungstatbeständen zu rech-
nen, auch zu § 6b EStG. Insoweit 
begehrte die Klägerin ein Ruhen 
des Verfahrens.

Es besteht die freie Wahl 
bei Bildung der Rücklage
Das Finanzamt lehnte ein Ruhen 
des Verfahrens ab und wies den 
Einspruch als unbegründet zurück. 
Im Gegensatz zur Vollverzinsung 
von Steuernachforderungen solle 
der Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 
7 EStG nicht nur den Zinsvorteil der 
Rücklagenbildung ohne Reinvestiti-
on abschöpfen, sondern auch einer 
missbräuchlichen Inanspruchnah-
me der Rücklage entgegenwirken, 
beschied das Amt. Steuerpfl ichtige 
hätten – anders als bei der Vollver-
zinsung – grundsätzlich die Wahl, 
ob sie den Zinstatbestand verwirk-
lichen (und dabei den Zinssatz in 
Höhe von 6 Prozent hinnehmen) 
oder ob sie den durch die Veräuße-
rung entstandenen Gewinn bereits 
im Jahr des Verkaufs versteuerten.

URTEIL DES FINANZGERICHTS MÜNSTER

Verzicht auf Nießbrauchrecht 
ist keine Veräußerung

Wer sein Immobilienerbe be-
reits zu Lebzeiten regelt, 

lässt sich oft ein Nießbrauchrecht 
einräumen. Manchmal möchten 
die so Begünstigten aber später 
auf dieses Recht verzichten – 
was dann unter Umständen zu 
Ungemach mit dem Finanzamt 
führen kann. So war es auch in 
einem nun vom Finanzgericht 
Münster entschiedenen Fall (FG 
Münster, Urteil vom 12. Dezem-
ber 2023, Az. 6 K 2489/22 E; Re-
vision zugelassen).

Witwe überließ Grundstück
einer Kommanditgesellschaft
Hier ging es um eine Witwe, 
der im Rahmen des Vermächt-
nisses ihres verstorbenen Ehe-
manns unentgeltlich ein Nieß-

brauchrecht zugewendet wurde. 
Einige Jahre später überließ sie 
das Grundstück einer Komman-
ditgesellschaft (KG), an der sie 
selbst als Gesellschafterin be-
teiligt war. Die Mieteinnahmen 
stellten Sonderbetriebseinnah-
men dar. Wiederum einige Jah-
re später schied die Witwe aus 
der KG aus. Sie überführte das 
Nießbrauchrecht – in Überein-
stimmung mit der Rechtsauf-
fassung der Finanzverwaltung 
– zu einem Wert von 0 Euro in 
ihr steuerliches Privatvermögen 
und erfasste die Mieteinnahmen 
fortan als Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung. Noch ein 
Jahr später – aber noch vor Ab-
lauf der in diesem Fall auf zehn 
Jahre verlängerten Veräuße-

Das FG Baden-Württemberg gab 
dem Finanzamt Recht. Der Gewinn-
zuschlag, der bei Aufl ösung einer 
§ 6b-Rücklage wegen Nichtdurch-
führung der Reinvestition entsteht, 
ist nicht mit den durch das Bun-
desverfassungsgericht für Ver-
zinsungszeiträume ab dem 1. Ja-
nuar 2019 als verfassungswidrig 
eingestuften Nachzahlungszinsen 
zu vergleichen. Die Entstehung 

des Gewinnzuschlags ist im 
Gegensatz zu den Nachzah-
lungszinsen auf eine bewusste 
Willensentscheidung des Steu-
erpfl ichtigen zurückzuführen, 
weil er sich für die Bildung einer 
§ 6b-Rücklage und gegen die 
Reinvestition entschieden hat. 
Und hängt die Erfüllung eines 
Zinstatbestands dergestalt 

vom Willen des Steuerpfl ichtigen 
ab, ist der Gesetzgeber berechtigt, 
einen vom Marktniveau unabhängi-
gen Zinssatz festzusetzen. 
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HESSISCHES FINANZGERICHT ZUR BETRIEBSPRÜFUNG NACH DEM TOD DES GESCHÄFTSINHABERS

Erben sind zur Mitwirkung verpflichtet

Mit dem Tod eines Betriebsinhabers ge-
hen dessen steuerliche Pfl ichten auf 
die Erben über. Dazu gehört auch die 

Duldung der Betriebsprüfung, entschied das Hes-
sische Finanzgericht (Hessisches FG, Urteil vom 
10. Mai 2023, Az. 8 K 816/20; Nichtzulassungs-
beschwerde eingelegt, BFH-Az. X B 73/23).

Bezieht sich die Abgabenordnung 
nur auf noch lebende Inhaber?
Geklagt hatten zwei Söhne, die jeweils Miter-
be ihres verstorbenen Vaters waren. Der Vater 
betrieb bis zu seinem Tod ein Bauunterneh-
men. Der Betrieb wurde von den Söhnen nicht 
weitergeführt. Das beklagte Finanzamt ordne-
te dennoch eine Betriebsprüfung für mehrere 
zurückliegende Jahre an. Die Söhne waren der 
Auffassung, dass eine Betriebsprüfung nach § 
193 Abgabenordnung (AO) nur erfolgen dürfe, 
solange der Inhaber selbst Auskünfte zu der 
betrieblichen Tätigkeit geben könne und der Be-

trieb noch existiere. Schließlich habe sich nur 
ihr Vater in seinem Unternehmen ausgekannt. 
Aufgrund ihres fehlenden Wissens sei eine Au-
ßenprüfung bei ihnen ohne dessen (nicht mehr 
mögliche) Mitwirkung unzulässig.
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Dieser Auffassung widersprach das 
Finanzgericht. Die Durchführung einer 
steuerlichen Betriebsprüfung für zurück-
liegende Besteuerungszeiträume ist auch 
dann zulässig, wenn der Betriebsinhaber 
verstorben ist und der Betrieb von den Er-
ben nicht weitergeführt wird. Als Gründe 
dafür führte das Gericht unter anderem an:

  § 193 Abs. 1 AO kann nur so verstanden 
werden, dass der Betrieb in dem Zeitraum, 
der überprüft werden soll, existiert hat. Eine 
spätere Betriebseinstellung ist unmaßgeb-
lich, da im Erbfall alle Rechte und Pfl ichten 
auf den oder die Erben übergehen.

  Eine Außenprüfung muss daher auch 
von denjenigen geduldet werden, die den 

Betrieb nie selbst geführt haben. Mögliche 
Schwierigkeiten in Bezug darauf, dass be-
stimmte Auskünfte nicht erteilt oder Unterla-
gen nicht vorgelegt werden können, sind bei 
der Frage der Zulässigkeit einer Außenprü-
fung nicht zu berücksichtigen.
  Vielmehr sind dies Umstände, die im späte-
ren Besteuerungsverfahren auf der Ebene der 
Beweisführung Bedeutung erlangen. Auch ist 
irrelevant, ob bezüglich älterer Besteuerungs-
zeiträume noch Einspruchs- oder Klagever-
fahren anhängig sind, da jedes Jahr für sich 
allein betrachtet werden muss.

Das Finanzgericht betrachtete für sein Urteil 
sowohl die laufende Rechtsprechung als auch 
die Fachliteratur zu vergleichbaren Fallkonstel-
lationen. Demnach könne und dürfe das Ordnen 
und Sortieren sowie die Vorlage der Unterlagen 
von den Erben verlangt werden. Dieser Vorgang 
benachteilige sie nicht in unzumutbarer Weise, 
sondern gehöre zu den Pfl ichten, die mit der 
Gesamtrechtsnachfolge auf sie übergegangen 
und die sie mit der Übernahme des Erbes einge-
gangen sind. Die Söhne sehen das nach wie vor 
anders: Sie haben gegen das Urteil eine Nicht-
zulassungsbeschwerde beim Bundesfi nanzhof 
eingelegt (BFH, Az. X B 73/23). 

Nach dem Tod ihres Vaters führten die Söhne dessen Betrieb nicht weiter fort. Das Finanzamt 
wollte allerdings eine Betriebsprüfung durchführen. Dagegen klagten die Söhne. Das Gericht 
nahm sie jedoch in die Pflicht. Schließlich hätten sie die Gesamtrechtsnachfolge angetreten.

STEURO -Tipp
Für nicht in Betriebsabläufe eingebundene 
Erben sind betriebliche Vorgänge im Nachhi-
nein oft nur sehr schwer nachzuvollziehen. 
Hier kann der Steuerberater des (ehemaligen) 
Unternehmens in vielen Fällen weiterhelfen. 

rungsfrist – verzichtete sie gegen eine Entschä-
digungszahlung auf ihr Nießbrauchrecht.

Im Rahmen der bei der Klägerin durchge-
führten Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt 
die Auffassung, dass die Ablösung des Nieß-
brauchs zu Einkünften (i. S. von § 23 EStG) ge-
führt hat. Das zugunsten der Klägerin eingetra-
gene Nießbrauchrecht stelle schließlich einen 
vermögenswerten Vorteil dar. Daher werde Ein-
kommensteuer fällig.

Die Witwe vertrat demgegenüber u.a. die Auf-
fassung, dass das Nießbrauchrecht nicht veräu-
ßert wurde, sondern – als nicht übertragbares 
Recht – lediglich abgelöst worden sei. Es habe 
ein nicht steuerbarer Vermögensaustausch 
stattgefunden, so dass keine Einkünfte erzielt 
worden seien. Sie klagte gegen die Änderung 
ihres Einkommensteuerbescheids.

Ein Nutzungsrecht kann ein
verselbstständigtes Wirtschaftsgut sein
Das Finanzgericht Münster gab ihrer Klage 
vollumfänglich statt. Zwar stelle ein Nieß-
brauchrecht – als ein gegenüber dem Eigentum 
an der belasteten Sache verselbstständigtes, 
dingliches Nutzungsrecht – ein Wirtschaftsgut 
dar (i. S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). Da-

rüber hinaus sind Nießbrauchrechte einlage- 
und damit auch entnahmefähig, sodass die 
Witwe das Nießbrauchrecht gemäß § 23 Abs. 1
Satz 2 EStG durch Entnahme in das Privatver-
mögen übernommen hat.

Aber: Durch den entgeltlichen Verzicht sei 
das Nießbrauchrecht nicht veräußert worden. 
Unter Anschaffung bzw. Veräußerung (i. S. 
des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) sei nach der 
ständigen Rechtsprechung des BFH nämlich 
der entgeltliche Erwerb und die entgeltliche 
Übertragung eines Wirtschaftsguts auf einen 
Dritten zu verstehen, so das Gericht. Eine „Ver-
äußerung“ setze somit nicht nur die Entgelt-
lichkeit des Übertragungsvorgangs, sondern 
auch einen Rechtsträgerwechsel an dem ver-
äußerten Wirtschaftsgut voraus. Im vorliegen-
den Fall handele es sich dagegen lediglich um 
einen so genannten veräußerungsähnlichen 
Vorgang – also die Erbringung eines Entgelts 
dafür, dass ein Vermögenswert in seiner Sub-
stanz endgültig aufgegeben wird. Solche ver-
äußerungsähnlichen Vorgänge seien von § 23 
EStG gar nicht erfasst – und könnten entspre-
chend auch nicht besteuert werden. Ob das 
tatsächlich so ist, muss fi nal aber noch der 
Bundesfi nanzhof entscheiden. 
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Wichtiger Hinweis:

Die im STEURO veröffentlichten 
Texte sind von Steuerberatern und 
Steuer-Fachanwälten nach bestem 
Wissen recherchiert und verfasst 
worden. 

Wegen der komplexen und sich 
fortlaufend ändernden Rechtslage 
sind Haftung und Gewährleistung 
ausgeschlossen.

Alle Rechte liegen beim Verlag. 
Jede Weiterverwendung ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung erlaubt.

Das gilt für Vervielfältigungen 
jedweder Art, Digitalisierung und 
Einstellung in Datenbanken oder 
anderen elektronischen Medien.
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Für Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit erhalten Arbeit-
nehmer in aller Regel steu-

erfreie Zuschläge. Deren zulässige 
Höhe richtet sich nach dem Grund-
lohn (nach § 3b EStG). Doch was 
genau zählt alles zu diesem Grund-
lohn? Mit dieser Frage beschäftigte 
sich kürzlich der Bundesfi nanzhof 
(BFH, Urteil vom 10. August 2023, 
Az. VI R 11/21; veröffentlicht am 
26. Oktober 2023).

In dem Fall war umstritten, ob 
die (im Rahmen einer Gehaltsum-
wandlung) von der Arbeitgeberin 
gezahlten Beiträge an eine zuguns-
ten des Arbeitnehmers eingerich-
tete Unterstützungskasse zum 
Grundlohn zählten oder nicht. Das 
Finanzamt war der Auffassung, 
dass diese Beiträge nicht zum 
Grundlohn gehören. Entsprechend 
seien sie auch nicht in die Bemes-
sungsgrundlage der steuerfreien 

Zuschläge einzubeziehen. Daher 
müssten die von der Arbeitgeberin 
als steuerfreie Zuschläge behan-
delten Beträge entsprechend ver-
mindert werden.

Dieser Auffassung widersprach 
das oberste deutsche Finanzge-
richt. Der BFH stellte zunächst klar: 

  Grundlohn (also laufender Ar-
beitslohn) steht dem Arbeitneh-
mer zu, wenn er diesem bei der 
für ihn maßgebenden regelmä-
ßigen Arbeitszeit für den jewei-
ligen Lohnzahlungszeitraum 
aufgrund arbeitsvertraglicher 
Vereinbarung geschuldet wird.
  Ob und in welchem Umfang der 
Grundlohn dem Arbeitnehmer 
tatsächlich zufl ießt, ist für die 
Bemessung der Steuerfreiheit 
der Zuschläge aufgrund des ein-
deutigen Wortlauts der Vorschrift 
in § 3b EStG Abs. 2 (es heißt hier: 
„zusteht“) ohne Belang.

BFH-URTEIL ZUR STEUERFREIHEIT VON SONNTAGS-, FEIERTAGS- ODER NACHTARBEITS-ZUSCHLÄGEN

Gehaltsumwandlung zählt zum Grundlohn

Steuerkalender 2024
TERMINE

  Finanzamt     kommunale Steuer

Bei verspäteter Steuerzahlung bis zu drei Tagen werden Zuschläge nicht erhoben (§ 240 Abs. 3 AO). Diese Schonfrist (siehe oben) entfällt bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck. Achtung: Ein Scheck muss spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen!

Mo 6 13 20 27

Di 7 14 21 28

Mi 1 8 15 22 29

Do 2 9 16 23 30

Fr 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

So 5 12 19 26

Mai
10.05. Ende der Abgabefrist
13.05. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

15.05. Ende der Abgabefrist
21.05. Ende der Zahlungsschonfrist
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer

Mo 3 10 17 24

Di 4 11 18 25

Mi 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

Fr 7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

So 2 9 16 23 30

Juni
10.06. Ende der Abgabefrist
13.06. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen
 Einkommensteuer
 Körperschaftsteuer

Mo 1 8 15 22 29

Di 2 9 16 23 30

Mi 3 10 17 24

Do 4 11 18 25

Fr 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

So 7 14 21 28

April
10.04. Ende der Abgabefrist
15.04. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

Das Wort „zusteht“ bezieht sich 
in den Augen der Richter demnach 
eindeutig auch auf Zahlungen an 
eine Unterstützungskasse. Sie zäh-
len also zum Grundlohn.

Ausgleich für Störung
des Lebensrhythmus
Die Richter nahmen sich auch die 
Zeit, den Sinn und Zweck der Steu-
erbefreiung zu betonen. „Durch 
die Steuerfreiheit der Zuschläge 
für den Dienst zu den begünstig-
ten Zeiten soll dem Arbeitnehmer 
ein fi nanzieller Ausgleich für die 
besonderen Erschwernisse und 
Belastungen der mit Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit verbun-
denen Arbeitszeiten, die den biolo-
gischen und kulturellen Lebens-
rhythmus stören, gewährt werden“, 
heißt es in ihrer Urteilsbegründung. 
Dieser Ausgleich könne jedoch nur 
gelingen, wenn die Höhe der Steu-

erfreiheit nach dem vereinbarten, 
nicht aber nach dem tatsächlich 
zugefl ossenen laufenden Arbeits-
lohn bestimmt wird.  Letztlich las-
se sich kein Grund dafür erkennen, 
warum das Finanzamt die Steuer-
freiheit der in Rede stehenden Zu-
schläge nach dem tatsächlich zu-
gefl ossenen laufenden Arbeitslohn 
bemessen wolle. 
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